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Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
zwischen der Republik Österreich und dem 
Großherzogtum Luxemburg über die An
erkennung und die Vollstreckung von ge
richtlichen Entscheidungen und öffentlichen 
Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und 

Handelsrechtes 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von 
Luxemburg, von dem Wunsche geleitet, in den 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten die 
Anerkennung und die' Vollstreckung von ge
richtlichen Entscheidungen und öffentlichen Ur
kunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handels
rechtes zu sichern, haben beschlossen, zu diesem 
Zweck ein Abkommen zu schließen, und haben 
zu Bev~llmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Öster
reich: 

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von 
Luxemburg: 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten die nachstehen~ 
den Bestimmungen vereinbart haben. 

Artikel 1 

Dieses Abkommen ist auf die von den Ge
richten der Hohen Vertragschließenden Teile auf 
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes ge
fällten Entscheidungen anzuwenden, init Aus
nahme jener im Konkursverfahren, lffi Aus
gleichsverfahren und im Verfahren des Zah
lungsaufschubes. 

Artikel 2 

Im Sinne dieses Abkommens sind zu ver
stehen: 

CONVENTION 
entre le Grand-Duche de Luxembourg et la 
Republique d' Autriche sur la reconnaissance 
et l'execution des decisions judiciaires et des 
actes authentiques en matiere civile et 

commerciale 

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxem
bourg et le Presi,dent Federal de la Republique 
d' Autriche, desireux, dans les rapports entre les 
deux Etats, d'assurer.1a reconnaissance et l'exe
cution des decisions judiciaires et des actes 
authentiques en matiere civile et commereiale, 
ont decide de conclure une convention a cet 
effet et ont designe commePlenipotentiaires, 

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxem
bourg: 

le President Federal de la Republique 
d' Autriche: 

lesquels, apres avoir echange leurs pleins pou
voirs, reconnus en bonne et due forme, so nt 
convenus des dispositions suivantes: 

Article 1 er 

La presente Convention est applicable aux 
decisions judiciaires rendues en matiere civile et 
commerciale par les tribunaux des Hautes Parties 
Contractantes, a l'e~clusion des decisions rela
tives a la faillite, au concordat et au su.rsis de 
paiement. 

Article 2 

(1) Pour l'application de la presente Conven
tion on entend: 
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1. unter "Entscheidung" jede im streitigen 
Verfahren oder im Verfahren außer Streitsachen 
gefällte Entscheidung, wie sie auch bezeichnet 
sein mag, und auch, wenn sie von einem Straf
gericht erlassen worden ist; 

2. unter "Titelgericht" das Gericht, das die 
Entscheidung gefällt hat, deren Anerkennung 
oder Vollstreckung beantragt wird; 

3. unter "Entscheidungsstaat" der Staat, in 
dessen Gebiet das Titelgericht seinen Sitz hat; 

4. unter "ersuchtes Gericht" in Luxemburg das 
Gericht, bei dem die Vollstreckbarerklärung, in 
österreich das Gericht, bei dem die Vollstreckung 
beantragt wird; 

5. unter "ersuchter Staat" der Staat, in dessen 
Gebiet die Anerkennung oder die Vollstreckung 
beantragt wird. 

Artikel 3 

(1) Die von einem Gericht eines der Hohen 
Vertragschließenden Teile gefällten Entscheidun
gen werden in dem Gebiet des anderen an
erkannt, wenn das Titelgericht gemäß den Ar
tikeln 6 bis 11 dieses Abkommens zuständig 
war und die Entscheidung nach dem Recht des 
Entscheidungsstaates rechtskräftig ist. 

(2) Im Fall einer Versäumnisentscheidung 
muß der' Beklagte ordnungsgemäß geladen sein. 
Im Fall eines Zahlungsbefehles oder eines Zah
lungsauftrages muß die Entscheidung dem 
Schuldner ordnungsgemäß zugestellt worden 
sem. 

Artikel 4 

Die Anerkennung ist in folgenden Fällen zu 
versagen: 

1. wenn sie der öffentlichen Ordnung des er
suchten Staates widerspricht; 

2. wenn ein gleicher, auf denselben Rechts
anspruch gestützter Antrag zwischen denselben 
Parteien schon Gegenstand einer rechtskräftigen 
Entscheidung in der Sache selbst war, die in dem 
ersuchten Staat gefällt worden oder die in einem 
dritten Staat gefällt worden und in dem ersuch
ten Staat anerkannt ist; 

3. wenn zwischen ,denselben Parteien ein glei
cher, auf denselben Rechtsanspruch gestützter 
Antrag vor einem Gericht des ersuchten Staates 
anhängig und dieses Gericht vor dem Titelgericht 
mit der Sache befaßt worden ist; 

4. wenn, im Fall einer Versäumnisentschei
dung, die säumige Partei von dem Verfahren 
nicht zeitgerecht Kenntnis erhalten hat, um sich 
zu verteidigen, oder, wenn es sich um einen 
Zahlungsbefehl oder einen Zahlungsauftrag han
delt, der Schuldner nicht in der Lage gewesen 
ist, zeitgerecht Widerspruch (Einwendungen) .zu 
erheben. 

1. par «dtkision,., toute d6cision rendue en 
matiere contentieuse ou gracieuse, quel que soit 
le nom qui lui est donne, alors m~me qu'elle 
emane d'une juridictionrepressive; 

2. par «tribunal d'origine,., le tribunal qui 
a rendu la ,decision dont la reconnaissance ou 
l'execution est demandee; 

3. par « Etat d'origine,., l'Etat sur le territoire 
duquel le tribunal ·d'origine a son siege; 

4. par « tribunal requis,., au Luxembourg, le 
tribunal auquel il est demande derendre la 
decision e.xecutoire, en Autriche, le tribunal 
auquell'execution estdemandee; 

5. par «Etat requis", I~Etat sur le territoire 
duquel la reconnaissance ou l'execution est 
demandee. 

Article 3 

(1) Lesdecisions rendues par un tribunal de 
l'une des Hautes Parties Contractantes sont 
reconnues dans le territoire de l'autre, si le 
tribunal d'origine etait comrpetent au sens des 
artic1es 6 a 11 de la presente Convention et si 
la decision est passee en ,force de chose jugee 
selon la loi de l'Etat d'origine; 

(2) IEn cas de ,decision par Mfaut, le defendeur 
doit avoir ete regulierement cite. En ca'S 
d'ordonnance de paiement ou de mandat de 
paiement, la decision doit avoir ete reguliere
ment notifiee au debiteur. 

Article 4 

La reconnaissance est refuseedans les cas 
suivants: 

1. si elle est contraire a l'ordre public de 
l'Etat requis; 

2. si la m~me demande fondee sur 1.a m~me 
cause a d6ja fait l'objet, entre les ml~mes parties, 
d'une decision sur le fond du litige passee en 
force de chose jugee, rendue dans l'Etat requis 
ou rendue dans un Etat tiers et reconnue dan'S 
l'Etat requis; 

3. si, entre les m~mes parties, la m~me 
demande fondee sur la m~me cause est pen·dante 
devant un tri'bunal de l'Etat requis et que ce 
tr~bunal a ete saisi de la cause avant le tribunal 
d'origine; 

4. si le defendeur defaillant n'a pas pu avoir 
connaissance de la procedure en temps utile 
pour se defendre ou si, en cas d'ordonnan.ce de 
paiement ou de mandat de, paiemant, le debiteur 
n'a pas ete en mesure de s'opposer en temps 
utile a la decision. 
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Artikel 5 

(1) Die Anerkennung darf nicht deswegen 
versagt werden, weil das Titelgericht ein anderes 
Recht angewendet hat, als nach den Regeln des 
internationalen Privatrechts des ersuchten Staates 
anzuwenden gewesen wäre, außer es handelt 
sich um den Personenstand oder die Handlungs
fähigkeit natürlicher Personen, das eheliche 
Güterrecht, letztwillige Verfügungen oder erb
rechtliche Verhältnisse. Selbst in diesen Fällen 
darf die Anerkennung nicht versagt werden, 
wenn die Anwendung der genannten Regeln zu 
dem gleichen Ergebnis geführt hätte. 

(2) Die Anerkennüng ist zu versagen, wenn 
Vorschriften des Rechtes des ersuchten Staates 
über die Vertretung nicht oder nicht voll hand~ 
lungsfähiger Personen verletzt wurden. 

Artikel 6 

Dieses Abkommen berührt nicht die Vor
schriften über die Zuständigkeit der Gerichte der 
Hohen Vertragschließenden Teile., Gem~ß Ar
tikel 3 Absatz 1 sind Entscheidungen jedoch nur 
anzuerkennen, wenn das Titelgericht im Sinne 
der Artikel 7 bis 11 zuständig gewesen ist. 

Artikel 7 

(1) Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind 
für Verfahren betreffend den Personenstand und 
die Handlungsfähigkeit zuständig, wenn zum 
Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens eine 
der Personen, deren Personenstand oder Hand
lungsfähigkeit betroffen wird, Angehöriger die
ses Staates ist. Solchen Personen sind Staatenlose 
gleichgestellt, die ihren Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt im Gebiet des Entscheidungs
staates haben. 

(2) Dasselbe gilt, wenn alle Personen, deren 
Personenstand oder Handlungsfähigkeit betrof
fen wird, zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des 
Entscheidungsstaates haben und dem ersuchten 
Staat angehören. 

Artikel 8 

Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind für 
Verfahren zuständig, die ein dingliches Recht an 
einer in diesem Staat gelegenen Liegenschaft zum 
Gegenstand haben. Diese Zuständigkeit umfaßt 
auch die Nachlaßangelegenheiten betreffend ein 
solches dingliches Recht. 

Artikel 9 

Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind für 
Nachlaßangelegenheiten betreffend bewegliches 
Vermögen zuständig, wenn der Erblasser' An
gehöriger dieses Staates war oder auf dessen Ge
biet seinen letzten Wohnsitz hatte. 

Article 5 

(1) La reeonnaissanee ne peut ~tre refusee du 
fait que letribunal d'origine a applique une loi 
autre que eelle qui aurait ete applieable d'apres 
les regles du droit international prive de l'Etat 
requis, s,auf en ce qui eoneerne l'etat ou la 
eapaeite des personnes physiques, les regimes 
matrimoniaux, les testaments et les successions. 
M~me dans ces cas, la reconnaissance ne peut 
~tre refusee si l'application ,de la loi designee 
par lesdites regles et1t abouti au m~me resultat. 

(2) La reconnaissance est refusee lorsque les 
regles relatives a la representation des incapables 
prescrites par la loi de 1"Etat requis ont ete 
meconnues. 

Article 6 

La presente Convention ne porte pas atteinte 
auxregles de competence applicables aux 
tribunaux des Hautes Parties Contractantes. 
Toutefois, eIl! vertu de l'article 3, premier alinea, 
Ia reconnaissance ne sera accordee que si la 
ccmpetence du tribunal d'origine a existe aux 
termes des artich~s 7 a 11. 

Artide 7 

(1) Les tribunaux de, l'Etat d'origine sont 
eompetents en matiere d'etat et de capacite 
lorsque, a la date ,de l'introduction de l'instance, 
une des personnes dont l'etat ou la capacite est 
en jeu, est r'essortissante de cet Etat. Sont 
assimiIes aces personnes les apatrides qui ont 
Ieur dbmicile ou leur resideIllCe habituelle sur le 
territoire de I'~tat d'origine. 

(2) 11 en est de m$me lorsque toutes les per
sonnes dont I'etat ou la capacite fait I'objetde 
l'instance ont, a cette date, leur domicile ou 
Ieur residence habituelle sur le territoire de 
l'Etat d'origine et qu'elles sont .ressortissantes de 
I'Etat requis. 

Article 8 

Les tribunaux de l'Etat d'origine sont compe
tents pour les instances ,ayant pour objet un 
droit reel sur un immeuble situe sur le territoire 
de cet Etat. Cette competenee c<>mprend les 
instances en matiere de succession con<:ernant 
un tel droit ree!. 

Article 9 

Les tribunaux de l'Etat d'origine sont compe
tents en matiere de succession mobiliere lor&que 
Ie dHunt etait ressortissant de cet Etat ou avait 
son dernier d:omicile sur le territoire de celui
Cl. 
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Artikel 10 

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, sind die Gerichte 
des Entscheidungsstaates zuständig: 

1. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein
leitung des Verfahrens seinen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet dieses 
Staate"s hat; 

2. wenn der Beklagte im Gebiet dieses Staates 
eine kaufmännische," gewerbliche oder sonstige 
Niederlassung oder Zweigniederlassung hat oder 
hatte und er dort wegen einer den Betrieb dieser 
Niederlassung oder Zweigniederlassung betreffen
den Streitigkeit bel~ngt wird; 

3. wenn das Verfahren Schadenersatzansprüche 
aus einer außervertraglichen Haftung zum Ge
genstand hat und die schädigende Handlung im 
Gebiet dieses Staates begangen wurde; 

4. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein
leitung des Verfahrens im Gebiet dieses Staates 
Vermögen besitzt und er im Gebiet des anderen 
Staates weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Auf
enthalt hat. 

Artikel 11 

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, ist das Titelg"ericht 
auch zuständig: 

1. wenn sich der Beklagte der Zuständigkeit 
dieses Gerichtes ausdrücklich unterworfen hat, 
vorausgesetzt, daß das Recht des ersuchten Staa
tes dem nicht in Anbetracht des Streitgegenstan
des entgegensteht; 

2. wenn sich der Beklagte in die Sache selbst 
eingelassen hat, ohne die Zuständigkeit des Titel
gerichts hestritten oder erklärt zu haben, daß 
er sich dieser Zuständigkeit nur hinsichtlich des 
im Entscheidungsstaate gelegenen Vermögens un
terwirft; 

3 . .wenn es sich um eine Widerklage handelt 
und das Titelgericht gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 10 oder dieses Artikels zur Ent
scheidung über die Hauptklage zuständig war. 

Artikel 12 

Das Gericht, vor dem die Anerkennung gel
tend gemacht wird, ist an Feststellungen von 
Tatsachen gebup.den, die in der Entscheidung 
enthalten sind und die der Begründung der Zu
ständigkeit des Titelgerichts dienen. 

Artikel 13 

Die Partei, welche die Anerkennung geltend 
macht, hat vorzulegen: 

1. eine vollständige Ausfertigung der Ent
scheidung, welche die für ihre Echtheit erforder
lichen Voraussetzungen erfüllt; 

Article 10 

Dans les matieres non visees aux articles 7 
a 9, les tribunaux de l'Etat d'origine sont 
competents: 

1. si le defendeur, a la date de l'introduction 
de l'instance, a SOll' domicile ou sa resideruce 
ha'bituelle sur le territoire die cet Etat; 

2. si le ,defendeur a ou avait sur le territoire 
de ,cet Etat un etablissement ou une succursale 
de nature commerciale, industrielle ou autre et 
s'il y est cite pour un litige relatif a l'exploita
tion de cet etablissement ou de cette succursale; 

3. SI, en matiere de dommages-inter~ts 
resultant d'une responsabilite extra-contrac
tuelle, le fait dlommageable a ete commis sur le 
territoirede cet Etat; 

4. si le d6fendeur, a la date de l'introduction 
de l'instance, a des biens sur le territoire de cet 
Etat et s'il n'a ni domicile niresidence habituelle 
sur le territoire de l'autre Etat. 

Article "lI 

Dans les matieres non visees aux articles 7 
a 9, le tribunald'origine est egalement compe
tent: 

1. si le defendeur s'est soumis expressement 
a la competence de ce tribunal a condition que 
la loi de l'Etat requis ne s'y oppose pas a raison 
de l'objet du litige; 

2. si le defendeur apresente des dlMenses au 
fond sans avoir conteste la competence du 
tribunal d'origine ou sans avoir declare qu'il 
ne se soumet a cette competence qu'en ,ce qui 
concerne les biens situes dans l'Etat d'origine; 

3. en cas 'de demande reconventionnelle, si le 
tribunal d'origine est reconnu competent aux 
termes de l'article 10 ou du present artide POUf 

conna~tre de la demande principale. 

Article 12 

Le tri'bunal devant lequella reconnaissance est 
invoquee est lie"par les constatations de fait 
contenuesdans la d1ckision et qui servent de 
base a la competence du tribunal d'origine. 

Article 13 

La partie qUl invoque la reconnaissance doit 
produire: 

1. une expedition complere de la decision 
reunissant les conditions necessaires a san 
authenticite; 
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2. a) wenn die Entscheidung in österreich ge
fällt wurde, eine Bestätigung des Gerichtes, das 
in erster Instanz entschieden hat, darüber, daß 
die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist; 

b) wenn die Entscheidung in Luxemburg ge
fällt wurde, einen urkundlichen Nachweis über 
den Zeitpunkt der Zustellung, eine Bestätigung 
des Leiters der Gerichtskanzlei, daß gegen diese 
Entscheidung weder Widerspruch noch Beru
fung offensteht, und in den Fällen, in denen die 
Kassationsbeschwerde die Vollstreckung hemmt, 
eine Bestätigung, daß keine Kassationsbeschwerde 
erhoben wurde; 
, 3. im Fall einer Versäumnisentscheidung eine 
mit der Bestätigung der Richtigkeit versehene 
Abschrift der Ladung oder ein anderes zur Fest
stellung der ordnungsgemäßen Ladung des Be
klagten geeignetes Schriftstück; 

2. a) si la decision a. ete .rendue en Autriche, 
une attestation du tribunal ayant statue en 
premier ressort et certifiant que cette decision 
est passee en force de chose jugee; 

b) si la decision a ete rendue au Luxembourg 
un document indiquant la date de la signifi
carion, une attestation du greffier constatant qu'il 
n'existe contr~ cette decision ni opposition ni 
appel et une attestation eertifiant qu'elle n'a 
pas ete frappee de pourvoi lorsque le recours en 
cassation produit un effet suspensif d'exeeution; 

3. en cas de deeision par defaut, une copie 
certifiee eonforme de l'assignation ou toute 
autre piece de nature a etablir que le dcHendeur 
a ete regulierement eite; 

4. Im Fall eines Zahlungsbefehles oder eines 4. en cas d'ordonnance de paiement ou de 
Zahlungsauftrages ein zur Feststellung der ord- mandat de paiemem, toute picke de nature a 
nungsgemäßen Zustellung der Entscheidung an etablir que la decision a ete regulierement 
den Schuldner geeignetes Schriftstück. notifiee au debiteur. 

Artikel 14 

(1) Die Gerichte. jedes der Hohen Vertrag
schließenden Teile haben, je nach den Vorschrif
ten ihres innerstaatlichen Rechts, einen Antrag 
entweder zurückzuweisen oder die Entscheidung 
aufzuschieben, wenn ein gleicher, auf denselben 
Rechtsanspruch gestützter Antrag zwischen den
selben Parteien schon vor einem Gericltt des 
anderen Staates anhängig ist und darüber eine 
gemäß diesem Abkommen anzuerkennende Ent
scheidung gefällt werden kann. 

(2) Bei Dringlichkeit können jedoch bei den 
Gerichten jedes der Hohen Vertragschließenden 
Teile vorläufige oder sichernde Maßnahmen be
gehrt werden, gleich welches Gericht mit der 
Sache selbst befaßt ist. 

Artikel 15 

(1) Jede von einem luxemburgischen Gericht 
gefällte Entscheidung ist in österreich vollstreck
bar, wenn sie in Luxemburg vollstreckbar ist und 
die Voraussetzungen für ihre Anerkennung er
füllt sind. 

(2) Jede von einem österreichischen Gericht 
gefällte Entscheidung ist in Luxemburg für voll
streckbar zu erklären, wenn sie in Österreich 
vollstreckbar ist und die Voraussetzungen für 
ihre Anerkennung erfüllt sind. Die Vollstreck" 
barerklärung kann nicht mit der "opposition" 
angefochten werden. 

Artikel 16 

Article 14 

(1) Les tribunaux de chaeune des Hautes 
Parties Contractantesdoivent, selon lesdispo
sitions die leur droit interne, soit se dessaisir, 
soit surseoir a statuer, lorsque la m~me demande, 
fOIlldee sur la meme cause et entre les memes 
parties, est dejl pendante devant un tribunal de 
I'autre Etat s'il peut en resulter une decision 
suseeptible d'&tre. reconnue en vertu de la pre
stnte Con'Vention. 

(2) Toutefois, des mesures provisoires ou 
conservatOlres peuvent, en cas d'urgence, etre 
requises des tribunaux de chaeunedes Hautes 
Parties Contraetantes, quel que soit le tribunal 
saisi du fond du litige. 

Article 15 

(1) Toute deeision rendue par un tribunal 
luxembourgois sera executoire en Autriche des 
lors qu'elle est exeeutoire au Luxembourg et 
que les eonditions exigees pour sa reeonnaissanee 
sont remplies. 

(2) Toute decision rendiue par un tribunal 
autrichien sera dec1aree executoire au Luxem
bourg, des lors qu'elle est executoil;'e en Autriche 
et que les conditions exigees pour sa reeonnais
sance. SOnt remplies, Le jugement d'exequatur ne 
peut pas &rre attaque par ·la voie de l'oppo
sition. 

Article 16 

Die Partei, welche die Vollstreckung einer in La partie qui demande qu'une decision rendue 
. Luxemburg gefällten Entscheidung in österreich au Luxembourg soit exeeutee en Autriche ou 
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oder die Vollstreckbarerklärung einer in Öster
reich gefällten Entscheidung in Luxemburg be
gehrt, hat außer den in Artikel 13 angeführten 
Urkunden die erfürderlichen Unterlagen zum 
Nachweis dafür vorzulegen, daß die Entschei
dung im Gebiet des Entscheidungsstaates vüll
streckbar ist. 

Artikel 17 

(1) Die in Luxemburg errichteten und dürt 
vollstreckbaren öffentlichen Urkunden sind in 
Österreich vollstreckbar. Die in österreich er
richteten und dort vüllstreckbaren öffentlichen 
Urkunden werden in Luxemburg für vüllstreck
bar erklärt; die Vollstreckbarerklärung kann 
nicht mit der "opposition" angefochten wer
den. 

(2) In jedem der beiden Staaten hat sich das 
Gericht auf die Prüfung zu beschränken, ob die 
Urkunde die erforderlichen Vüraussetzungen für 
ihre Echtheit erfüllt und üb die Vüllstreckung 
nicht der öffentlichen Ordnung des ersuchten 
Staates widerspricht. 

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels sind) 
auch auf die vür Gerichten in Zivil- üder Han
delssachen geschlüssenen vollstre,ckbaren Ver
gleiche und auf die vor österreichischen Behörden 
als Trägern der Amtsvormundschaft geschlüsse
nen vüllstreckbaren Vergleiche in Unterhalts
sachen anzuwen·den. 

Artikel 18 

qu'une decisiün rellidue en Autriche süit declaree 
executüire au 'Luxembüurg düit prüduire, üutre 
les dücuments indiques a l'article 13, les pieces de 
nature a etablir que la decision est executüire 
sur le. territüire de l'Etat d'origine. 

Article 17 

(1) Les actesauthentiques rec;:us er executoires 
au Luxembourg sünt executüires en Autriche. 
Les actes authentiques rec;:us et executüires en 
Autriche sünt rendius executoires au . Luxem
büurg; le jugement d'exequatur ne peut pas ~tre 
attaque par la vüie de l'oppüsitiün. 

(2) Dans chacun des deux Etats, le tri'bunal 
se bürne a verifier si l'acte reunit les cünditiüns 
necessaires' a sün authenticite et si sün exe
cutiün n'est pas cüntraire a l'ürdre publilC de 
l'Etilt requis. 

(3) Leg dispüsitiüns du present article sünt 
applicables aux transactiüns executüirespassees 
devant le juge en matierecivile üu cümmerciale 
et aux transactiüns executüires passees en 
matie.re d'aliments devant les organismes publics 
autrichiens de tutelle des mineurs. 

Article 18 

(1) Die gemäß diesem Abkümmen vorzulegen- (1) Les dücuments a prüduire en vertu de la 
den Urkunden sind vün Beglaubigungen befreit. presente Cünventiön sünt dispenses de legali

satiün. 

(2) Die in Lux·emburg vürzulegenden Urkun
den müssen in französischer üder in deutscher 
Sprache abgefaßt üder mit einer übersetzung in 
eine dieser Sprachen versehen sein. Die in öster
reich vürzulegenden Urkunden müssen in 
de.utscher Sprache abgefaßt üder mit einer Ober
setzung in diese Sprache versehen sein. Die Rich
tigkeit der übersetzung muß vün einer hiezu in 
einem der bei den Staaten befugten Persün be
stätigt sein. 

Artikel 19 

(1) Das vürliegende Abkümmen berührt nicht 
die Bestimmungen anderer Abkümmen üder 
Vereinbarungen, denen die beiden Staaten ange
hören und die die Anerkennung und Voll
streckung vün gerichtlichen Entscheidungen oder 
öffentlichen Urkunden regeln. 

(2) Das vürliegende Abkommen ist nur auf die 
nach dem Tage seines Inkrafttretens gefällten 
gerichtlichen Entscheidung~n anzuwenden. Es ist 
auf· öffentliche Urkunden anzuwenden, selbst 
wenn sie vür diesem Tage errichtet würden sind. 

(2) Les documents a prüduire au Luxembüurg 
doivent &tre rediges en langue franc;:aise üu alle
mande ou accümpagnes d'uhe traductiün dans 
une de ces langues. Les documents a prüduire en 
Autriche düivent &tre rediges en langue alle
mande üu ~tre accümpagnes dl'une traduction 
dans cette langue. La cünfürmite de la traduc
tiün düit~tre attestee par une personne habilite 
a cet effet dans I'un desdeux IEtats. 

Article 19 

(1) La presente Conventiün ne pürte pas 
atteinte aux dispüsitiüns d'autres conventiüns' 
üu accürds auxquels les deux Etats so nt parties 
et qui reglent la reconnaissance et l'executiün 
des decisiüns judiciaires ou des actes authenti
ques. 

(2) La presente Cünventiün n'est applica:ble 
qu'aux aecisiüns judiciaires rendues apres 1a date 
de son entree en vigueur. Elle est applicable aux 
actes authentiques rec;:us meme avant cette date. 
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Artikel 20 Article 20 

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren und (1) La presente Convention sera ratifiee et 
die Ratifikationsurkunden sind in Wien auszu- les instruments d~ ratincation seront echanges 
tauschen. a Vienne. 

(2) Es wird am sechzigsten Tage nach dem Tag, (2) Elle entrera en vigueur le soixantieme 
an dem der Austausch der Ratifikationsurkunden jour qui suivra la date a laquelle l'echange des 
stattfinden wird, in Kraft treten. instruments de ratification aura eu lieu. 

Artikel 21 

Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile 
kann dieses Abkommen ·durch an den anderen 
Hohen Vertragschließenden Teil gerichtete 
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündi
gung wird sechs Monate nach dem Tag dieser 
Notifikation wirksam werden. 

Artikel 22 

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 
Auslegung oder -der Anwendung dieses Abkom
mens, die zwischen den Hohen Vertragschließen
den Teilen entstehen könnten, sind auf diplo
matischem Wege zu bereinigen. 

Article 21 

Chacune des Hautes Parties Contractantes 
peut denoIlJcer la presente COl1ivention par notifi
cation ecrite a l'autre Haute Partie Contnc
tante. La denonciation prendraeffet six mois 
apres la ·date de ce,tte notification. 

Article 22 

Les differends relatifs a l'interpretation ou a 
l'application c\!e la presente Convention qui 
pourraient s'elever entre les Hautes Parties Con
tractantes seront ,regles par la voie diploma
tique. 

Zu Urkund dessen haben die, BevoIImächtig- En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont rev~tu 
ten dieses Abkommen mit ihrer Unterschrift 1.1 presente Convention de leur signature. 
versehen. 

Geschehen zu Luxemburg, am 29. Juli 1971, 
in zwei Urschriften in deutscher und französi
scher Sprache, wobei heide Texte 'gleichermaßen 
authentisch sind. 

Für den Bundespräsidenten der Republik 
österreich : 

Franz Weidinger m. p. 

Für Seine Königliche Hoheit den Großherzog 
von Luxem:burg: 

Gaston Thorn m. p. 

Fait a Luxembourg, le 29 juillet 1971, en 
-double exemplaire, en langues fran~aise et alle
mande, les deux textes faisant egalement foi. 

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de 
Luxembourg: 

Gaston Thorn ~ p. 

Pour le President Federal de la Repuhlique 
cl!' Autriche: 

Franz Weidinger m. p. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Die immer stärker werdenden Rechtsbeziehun
gen, vor allem zwischen den europäischen 
Staaten, verlangen; daß die in einem Staat ge
fällten gerichtlichen Entscheidungen in Zivil
und Handelssachen auch in anderen Staaten an
erkannt und diort erforderlichenfalls vollstreckt 
werden 'können. Nach § 79 der Exekutionsord
nung darf in österreich die Vollstreckung auf 
Grund ausländischer Exekutionstitel nur dann 
und in dem Maß stattfindJen, als die Gegen
seitigkeit durch einen Staatsvertrag oder durch 
eine darüber erlassene, im Bundesgesetzblatt 
kundgemachte Regierungserklärung verbürgt ist. 
Nach luxemburgischem Recht bedarf die Voll
streckung einer ausländischen Entscheidung der 
vorherigen Vollstreckbarerklärung durch das zu
ständige luxemburgische Gericht im sogenannten 
Exequaturverfahren. Die Beurteilung der Frage, 
welche Voraussetzungen die ausländische Ent
scheidung hiefür erfüllen muß und ob alle.nfalls 
eine sachliche Nachprüfung der Entscheidung 
vorzunehmen ist, obliegt mangels in Einzel
beiten gehender gesetzlicher Grun·dlagen ;der 
Rechtsprechung. Die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
und in gewissem Ausmaß auch ihre Anerken
nung - kann daher zwischen den bei den Staaten 
nur durch ein Abkommen der vorliegenden Art 
gesichert werden. 

österreich hat allgemeine Verträge über die 
Anerkennung und Vollstreckung solcher Ent
scheidungen mit Belgien (BGB!.Nr. 287/1961), 
der Bundesrepu'blik Deutschland (BGB!. Nr. 1051 
1960), Frankreich (BOB!. Nr. 288/1967), Groß
britannien (BG!B!. Nr. 224/1962), Israel (BGBl. 
Nr. 349/1968), den Niederlanden (BGBl. Nr. 37/ 
1966), der Schweiz (BGB!. Nr. 125/1962) und 
der Türkei (BGB!. Nr. 90/1932). 

Die Verhandilungen über das Abkommen 
haben in der Zeit vom 14. bis 18. Dezember 
1970 in Wien stattgefunden; sie sind mit der 
Paraphierung des Abkommens abgeschlossen 
worden. Dieses ist am 29. Juli 1971 in Luxem
burg unterzeichnet würden. 

Das Abkommen ist auf Grund eines öster
reichischen Entwurfes ausgearbeitet worden, dem 
das bereits genannte A'bkommen mit Frankre~ch 
weitgehendi als Muster gediciJ.t hat. Es hält ~Ich 
somit an die überlieferten Lösungen derartiger 
Vertragsinstrumente, konnte aber im ei~zel~e? 
~uf Grund der gemachten Erfahrungen m elfil

gen Punkten: verbessert werden. Es regelt. die 
V ora ussetzungen für die Anerkennung emer 
Entscheidung, besonders hinsichtlich de,r Erfor
dernisse für die Zuständigkeit des Titelgerichtes, 
und enthält diesbezüglich die in solchen Ver
trägen üblichen Versagungsgründe. Was die An
erkennung von Entscheidungen über dien Per
sonenstand oder die Handlungsfähigkeit von 
Personen . anlangt, beschränkt es sich auf die 
Entscheidungen, dlie ausschließlich den Personene 
stand oder die Handlungsfähigkeitösterreichi
scher und (oder) luxemburgischer Staatsange
höriger betreHen; diesen sind Staatenlose g~eich
gestellt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlIchen 
Aufenthalt im Gebiet des Entsche:Jungsstaates 
haben. Anzuerkennende' EntseJ.eidungen, die in 
ihrem Ursprungsland vollstreckbar sind, sin~ 
auch im anderen Staat zu vollstrecken. Dabei 
mußte dem Unterschied Rechnung getragen wer
den daß in österreich ausländ:sche Titel, bei 
den~n die Voraussetzung des § 79 der Exeku
tionsordnung vorliegt, unmittelbar vdlstreckt 
werden können, während in Luxemburg ein ge
richtliches Verfahren zur Vollstreckbarerklärung 
erforderli'ch ist. 

Obwo.hl nach luxemburgischem Recht gericht
liche Vergleiche grundsätzlich keine Exekutions
titel sind, konnte im Abkommen doch die Voll
streckbarkeit von Vergleichen, die in ihrem Ur
sprungsstaat vollstreckbar sind, somit besonders 
der in österreich geschlossenen gerichtlichen 
Vergleiche,' im anderen Staat vorgesehen wer
den. Darüber hinaus wird auch auf Grund der 
von d:en österreichischen Bezirkshauptmann
schaften und Magistraten der Städte mit eigenem 
Statut als' Trägern von Amtsvormundschaften 
geschlossenen Unterhaltsvergleiche in Luxe?J
burg Exekution geführt werden können. Eme 
eigene Bestimmung betrifft die Streitanhängig-
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keit und soll vermeiden, daß in österreim und 
in Luxemburg gleimzeitig ge.rimtlime Verfahren 
zwismen denselben Parteien über denselben Ge
genstand geführt werden. 

Das Abkommen ist besonders dadurm, daß 
seine Regelungen von denen der §§ 80 bis 83 
der Exekutionsordnung über dlie Exekution im 
Ausland errichteter Akte und Urkunden a'b
weimen, in zahlreichen Bestimmungen gesetz
ändern:d. 

Durm die Anwendung des Abkommens wer
den der Repu'blik öster.reim keine Kosten er
wamsen. 

11. Besonderes 

Zum Artikel 1 

Dieser Artikel grenzt den samlimen Anwen
dungsbereim hinsichtlich der' Art der Entschei
dungen ab, auf die es angewendet werden soll. 
Die Bestimmung des Begriffes "Entsmeidtung" 
findet sim im Artikel 2 Zahl 1, eine zeitlime 
Abgrenzung im IArtikel 19 Absatz 2. 

Das "sursis de paiement", das bereits in dem 
. genannten ,Abkommen mit Belgien mit "Ver

fahren des Zahlungsaufsmubs" übersetzt worden 
ist, ist aum eine Einrimtung des luxemburgi
smem Rechtes, mit der zahlungsunfähigen 
Schuldnern ein Zahlungsaufsmub eingeräumt 
werden kann; für den österreimischen Remts
berejm kommt hier die Stundung nam § 6 Ab
satz 1 des Bundesgesetzes vom 17. August 1934, 
BGBL II Nr. 204, ü'ber die Geschäftsaufsimt, 
in Betramt. 

Es ist in Abkommen der vorliegenden Art 
üblim, die Anerkennung und die Vollstreckung 
der in Insolvenzverfahren ergangenen: Entsmei
dungen vom Anwendungsbereim auszunehmen, 
weil vor allem diese Materien in den internQtio
nalen Beziehungen ·bestimmter Regelungen be
dürfen, die über die bloße Anerkennung oder 
die Vollstreckung von Entscheidungen hinaus
gehen. 

Zum Artikel 2 

Die Begriffsbestimmungen ,der in Abkommen 
der vorliegenden Art üblimen Ausdrücke ent
lasten die Texte der namfolgenden Artikel. 

Aus der Zahl 1 ergibt sim, daß die von den 
Strafgerimten gefällten Entsmeidungen im Ad
häsionsverfahrenebenso Gegenstand des Ab
kommens sind; wie einstweilige Vertfügungen 
nam §. 378 Absatz 1 der Exekutionsordnung, 
einstweilige Anordnungen nam den §§ 13 Ab
satz 4 und 16 der 6. Durchführungsverordnung 
zum Ehegesetz und einstweilige Vorkehrungen 
in Besitzstörungsverfahren nam § 458 der Zivil
prozeßordnung, desgleichen dJie im luxemburgi
smen Remt vorgesehenen Entscheidungen ähn
limer Art. 

Eine Besonderheit besteht im Adhäsionsve.r
fahren nach luxemburgismem Remt darin, daß 
nur der bei der Hauptverhandlung persönlim 
anwesende Besmuldigte gehört wird und An
träge selbst oder durm seinen Verteidiger stellen 
kann, nicht aber ein etwa anwesender Verteidiger 
für den abwesenden Besmuldigten. In einem sol
chen Fall wird ein anwesender Verteidliger eben
falls als ni mt anwesend angesehen und für das 
Verfahren haben die Grundsätze des Ahwesen
he.itsverfahrens zu gelten. Der Sinn dieser Be
stimmung der Iuxem'burgischen Strafprozeßord
nung ist darin gelegen, den Besmuldigten zu 
einer persönlimen Teilnahme an der Hauptver
handlung zu zwingen. Möglimerweise werden 
unter diesen Umständen manche von luxem
burgismen Strafgerimten im Adhäsionsverfah
ren gefällte Abwesenheitsentscheidungen von 
österreichischen Gerimten als der öffentlimen 
Ordnung widersprechend ni mt anerkannt wer
dien können. 

Die Bestimmung des Begriffes "ersuchtes Ge
richt" in der Zahl 4 ist eine verschiedene, je 
namdem ob es sim um ein österreimisches oder 
um ein luxemburgismes Gerimt handelt. Der 
Grund hiefür ist das bereits oben zu I erwähnte 
Erfordernis, in Luxemburg ein Exequaturver
fahren zur Vollstreckbarerklärung durmzufüh
ren, während in österreich ausländisme Titel bei 
staatsvertraglich gewährleisteter Gegenseitigkeit 
unmittelbar vollstreckt werden können (vgl. auch 
die Bemerkungen zum Artikel 15). 

Zum Artikel 3 

Dieser Artikel enthält die posltlven Voraus
setzungen für die Anerkennung. Den hier auf
gezählten Erfordernissen entspricht die im Ar
tikel 13 enthaltene Liste der von der Partei, die 
die Anerkennung geltend macht, vorzulegenden 
Schriftstücke. 

Bei Zahlungsbefehlen und Zahlungsaufträgen 
und den diesen in summarischen Verfahren des 
luxemburgischen Rechtes entspremenden Ent
scheidungen hat der Smuldner niemals Gelegen
heit, sim vor Erlassung der Entscheidung zu dem 
gegen ihn geltend gemamten Anspruch zu äußern, 
er muß vielmehr, wenn er diesen Ansprum be
streiten will, ein Remtsmittel ergreifen. Voraus
setzung hiefür ist die ordnungsgemäße Zustel
lung der Entsmeidung an ihn. Das Gegenstück 
zum Absatz 2 bildet der Artikel 4 Zahl 4. Der 
wesentliche Untersmied zwismen den beiden Be
stimmungen besteht darin, daß der Namweis für 
das Vorliegen der im Artikel 3 Absatz 2 ent
haltenen Voraussetzungen, deren Zutreffen im 
übrigen nam dem Remt des Entsmeidungsstaates 
zu prüfen ist, von demjenigen erbramt werden 
muß, der sim auf die Entsmeidung beruft, wäh
rend der Namweis dafür, daß er trotz ordnungs-
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gemäßer Ladung oder Zustellung um die Mög
lichkeit der Verteidigung im Verfahren oder der 
Erhebung eines Rechtsmittels gebracht worden 
ist (Artikel 4 Zahl 4), demjenigen obliegt, gegen 
den die Entscheidung geltend gemacht worden 
ist. 

Zum Artikel 4 

Dieser Artikel enthält die in derartigen Ab
kommen üblichen Versagungsgründe der öffent
lichen Ordnung (ordre public), der Rechtskraft, 
der Streitanhängigkeit und der mangelnden Ver
teidigungsmöglichkeit (Verletzung des Grund
satzes des beiderseitigen Gehörs). Im Gegensatz 
zum österreichisch-französischen Vollstre<kungs
abkommen sind die Worte "Die Anerkennung ist 
in folgenden Fällen zu versagen: ... " statt "Die 
Anerkennung darf ... versagt werden: ... " ge
wählt worden. Derartige Verträge können den 
Anerkennungsstaat ja ohnedies nur berechtigen 
und nicht verpflichten, bei Vorliegen eines Ver
sagungsgrundes die Vollstre<kung abzulehnen. So
weit im Anerkennungsstaat der Titel nicht voll

. stre<kt werden muß, besteht keine Verbürgung 
der Gegenseitigkeit, woraus sich für das innere 
österreichische Recht die zwingende Natur der 
Versagungsgründe ergibt, sodaß gegen die For
mel "Die Anerkennung ... ist zu versagen" 
keine Bedenken bestehen. 

Wie im österreichisch-'französischen Abkom
mensind Entscheidungen der Gerichte eines drit
ten Staates hinsichtlich der die Anerkennung aus
schließenden Rechtskraftwirkung mit den Ent
scheidungen der Gerichte des Entscheidungsstaates 
in der Zahl 2 gleichgestellt worden. Bei dem im
mer dichter werdenden Netz zwischenstaatlicher 
Verträge über die Anerkennung und Voll
stre<kung gerichtlicher Entscheidungen ist eine 
solche Bestimmung notwendig, um den Verpflich
tungen, die einem Vertragspartner gegenüber 
eingegangen worden sind, einem anderen Ver
tragspartner gegenüber treu bleiben zu können. 
Andernfalls könnte man dazu verhalten sein, 

aussichtlich im ersuchten Staat anzuerkennen sein 
wird, konnte in die Zahl 3 nicht aufgenommen 
werden; nach luxemburgischer Auffassung - wie 
auch nach französischer Auffassung - besteht 
nämlich in einem solchen Fall keine zu berü<k
sichtigende Streitanhängigkeit, es sei denn, daß 
dies in einem zwischenstaatlichen Vertrag aus
drü<klich vorgesehen war (vgl.den Artikel 14 
Absatz 1). . 

Vom Verhältnis der Zahl 4 zum Artikel 3 Ab
satz 2 war bereits bei der Erläuterung der zu
letzt genannten Bestimmung die Rede. 

Zum Artikel 5 

Die Verletzung der eigenen Regeln des inter
nationalen Privatrechts wird nach der Recht
sprechung verschiedener Staaten als Verstoß ge
gen die öffentliche Ordnung (ordre public) ange
sehen. Im Absatz 1 wird diese Frage vom Ver
sagungsgrund des Artikels 4 Zahl 1 ausgenom
menund eigens geregelt. Die Ausnahmsfälle im 
österreichisch-französischen Vollstre<kungsabkom
men betreffend den Personenstand oder die 
Handlungsfähigkeit, sind auf Wunsch der luxem
burgischen Seite erweitert worden (eheliches Gü
terrecht, letztwillige Verfügungen und erbrecht
liche Verhältnisse), weil diese Formel dem Ar
tikel 27 Absatz 4 des übereinkommens vom 
27. September 1968 über die gerichtliche Zustän
digkeit und die Vollstre<kung gerichtlicher Ent
scheidung in Zivil- und Handelssachen, geschlos
sen zwischen den sechs Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaften; entspricht. 

Im Absatz 2 sind wie bereits im Artikel 4 die 
Worte "Die Anerkennung ist zu versagen, ... " 
verwendet worden. Dieser Absatz berü<ksichtigt 
besonders die sich aus den §§ 109 bis 112 der 
Jurisdiktionsnorm und dem § 12 Absatz 4 der 
Entmündigungsordnung ergebende ausschließ
liche inländische Vormundschafts- undPfleg
schaftsgerichtsbarkeit für österreichische Staats
bürger. 

zwei einander widersprechende Entscheidungen Zum Artikel 6 
aus verschiedenen Staaten anzuerkennen. Die An-
erkennung geschieht nach der Auffassung öster- Mit diesem Artikel soll eindeutig klargestellt 
reichs grundsätzlich ohne weiteres (Ausnahme: . werden, daß es sich bei den Zuständigkeitsregeln 
§ 24 Absatz 1 der 4. Durchführungsverordnung des Abkommens nur um Bestimmungen über die 
zum Ehegesetz). Die Entscheidungen sind daher "competence indirecte" handelt. 
in österreich wirksam, sobald sie die Voraus
setzungen für ihre Anerkennung erfüllen, 
·d. h. im allgemeinen indem Zeitpunkt, in dem 
sie in Rechtskraft erwachsen. Es soll daher nur 
die zuerst rechtskräftige Entscheidung anerkannt 
werden. Hiezu bedarf es einer Abkommens
bestimmung wie der des Artikels 4 Zahl 2. 

Eine gleichartige Regelung über die Versagung 
der Anerkennung bei Anhängigkeit eines Ver
fahrens in einem dritten Staat, wenn die in die
sem Verfahren zu erwartende Entscheidung vor-

Zum Artikel 7 

Be~eits im österreichisch-französischen Voll
stre<kungsabkommen ist von der österreichischen 
Auffassung von der Maßgeblichkeit der Staats
angehörigkeit der Personen, deren Per.ronenstall!d 
oder Handlungsfähigkeit betroffen wird, ausge
gangen worden; diese Optik ist auch im vorlie
genden Abkommen beibehalten worden. Im zwei
ten Satz des Absatzes 1 ist überdies festgehalten 
worden, daß den Staatsangehörigen Staatenlose 
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gleichgestellt sind, die ihren Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Entschei
dungsstaates haben. 

Aus ähnlichen Erwägungen, wie sie bereits in 
den Erläuterungen zum Artikel 4 Zahl 2 ange
führt worden sind, bleibt die Anerkennung von 
Entscheidungen, durch die der Personenstand 
oder die Handlungsfähigkeit von Angehörigen 
dritter Staaten betroffen wird, außerhalb des 
Abkommens, soweit nicht die Anknüpfung des 
Absatzes 1 gegeben war, d. h. ein anderer Be
teiligter zum Zeitpunkt der Einleitung des Ver
fahrens vor dem Titelgericht Angehöriger des 
Entscheidungsstaates war oder als Staatenloser 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Gebiet des Entscheidungsstaates gehabt hat. 

Zum Artikel 8 

Da nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, 
ob die Rechtsprechung beider Vertragsstaaten 
unter Verfahren, die ein dingliches Recht an 
einer im Entscheidungsstaat gelegenen Liegen
schaft betreffen, auch die Behandlung des Nach
lasses, soweit er ein solches dingliches Recht um
faßt, verstehen wird, ist dies im zweiten Satz 
dieses Artikels ausdrücklich klargestellt worden. 

Zum Artikel 9 

Durch diese Bestimmung wird für Nachlaß
angelegenheiten betreffend das bewegliche Ver
mögen von Erblassern, die Angehörige des einen 
Vertragsstaates gewesen sind und auf dem Ge
biet des anderen Vertragsstaates ihren letzten 
Wohnsitz gehabt haben, eine im Sinn der 
"competence indirecte" (Artikel 6) anzuerken
nende gleichgültige Zuständigkeit vorgesehen. 
Nach Artikel 14 wird somit das Zuvorkommen 
ausschlaggebend sein. Die Gegenseitigkeit mit 
Luxemburg nach § 23 Absatz 2 des Außerstreit
gesetzes wird durch diese Bestimmung nicht her
gestellt. 

Zum Artikel 10 

Die Zuständigkeitsliste entspricht der in Ab
kommen der vorliegenden Art üblichen (siehe 
die unter I genannten Abkommen mit Belgien, 
den Niederlanden und Frankreich). 

Die Zahl 2 geht über den § 87 Absatz 1 und 2 
der Jurisdiktionsnorm insofern hinaus, als es 
nicht erforderlich ist, daß die Niederlassung oder 
Zweigniederlassung des Beklagten zur Zeit der 
Einleitung des Verfahrens vor dem Titelgericht 
noch bestanden hat. Die nach Zahl 3 anzuerken
nende Zuständigkeit für Klagen aus. Delikten und 
Quasidelikten wird im österreichischen Recht nUr 
ausnahmsweise ausgefüllt werden, so vor allem 
für ,den Bereich der Haftung für den Ersatz von 
Schäden aus Unfällen beim Betrieb von Eisen-

bahnen und Kraftfa.hrzeugen (§ 20 des Eisen
bahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes, 
BGBL Nr. 48/1959). 

Die Zahl 4 fußt auf dem Gerichtsstand des 
Vermögens, wie er im österreichischen Recht 
(§ 99 Absatz 1 und 2 der Jurisdiktionsnorm) vor
gesehen ist. Obwohl ein derartiger Gerichtsstand 
dem luxemburgischen Recht nicht bekannt ist, 
konnte er doch in suhs~diärer und ahgeschwächter 
Form in den Zuständigkeitskatalog aufgenom
men werden. 

Zum Artikel 11 

Schließt das Recht des ersuchten Staates für ein 
bestimmtes Sachgebiet Gerichtsstandsvereinba
rungen (Zahl 1) aus (z. B. der § 15 Absatz 1 
Zahl 12 des Ratengesetzes, BGBL Nr. 279/1961), / 
so braucht auch die auf einer solchen Gerichts
standsvereinbarung fußende Zuständigkeit eines 
Gerichtes des anderen Staates nicht anerkannt zu 
werden. 

Die Zustärrdigkeitdes Titelgerichts kann nach 
dem Recht des Entscheidungsstaates gegeben, je
doch durch die Bestimmung Ider Artikel 7 his 9 
des Abkommens nicht gedeckt sein (etwa wenn 
in österreich das Gericht bloß auf Grund eines 
Vermerkes in einer Faktura nach § 88 Absatz 2 
der Jurisdiktionsnorm angerufen wird). 

In diesen Fällen wäre' die Bestreitung der Zu
ständigkeit im Verfahren vor dem Titelgericht 
aussichtslos und möglicherweise sogar mit Kosten
folgen verbunden. Gibt der Beklagte jedoch die 
Erklärung ab, daß er sich der Zuständigkeit nur 
hinsichtlich des im Entscheidungsstaat gelegenen 
Vermögens unterwirft (Zahl 2), so hat dies für 
den Prozeß selbst zwar keine Bedeutung, schließt 
aber die Anerkennung der Entscheidung im an
deren Staat aus (exceptio incompetentiae inter
nationalis); der Prozeß kann mit dem Risiko 
nur für das im Entscheidungsstaat befindliche 
Vermögen geführt werden. 

Zum Artikel 12 

Diese Bestimmung soll verhindern, daß der Be
klagte die Anerkennung, besonders aber die Voll
streckung dadurch erschwert oder verzögert, daß 
er bereits in der Entscheidung des Titelgerichts 
enthaltene Tatsachen, die der Zuständigkeit die
ses Gerichtes zur Grundlage gedient haben, be
streitet. Als in der Entscheidung enthalten sind 
alle Angaben in deren Ausfertigung anzusehen, 
ganz gleich, an welcher Stelle sie a\lfscheinen. 

Zum Artikel 13 

Die vorzulegenden Urkunden sind diejenigen, 
die' zum Nachweis der positiven Anerkennungs
voraussetzungen des Artikels 3 erforderlich sind. 
Im luxemburgischen Recht gibt der Begriff der 
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Rechtskraft die Möglichkeit unterschiedlicher 
Auslegung; worauf es ankommt, ist, daß die 
Entscheidung nicht mehr den ordentlichen, 
d. h. ,den die Vollstreckung hemmenden Rechts
mitteln unterliegt; Zahl 2 Buchstabe b ist dem
entsprechend abgefaßt worden. 

Zum Artikel 14 

Die Berücksichtigung der Streitanhängigkeit im 
anderen Staat entspricht der österreichischen 

mens auf das sonst nach luxemburgischem Recht 
zulässige Rechtsmittel der "opposition" verzich
tet. Die "opposition" ist ein Einspruch des Be
klagten dagegen, daß ein ausländisches Ver
säumungsurteil für vollstreckbar erklärt wird; 
sie setzt dieses Versäumungsurteil außer Kraft, 
führt zu einer Neudurchführung des Verfahrens 
zur Vollstreckbarerklärung und ist daher geeig
net, zum Zweck der Verzögerung der Exekution 
mißbraucht zu werden. 

Vertragspraxis der letzten Zeit; siehe hiezu die Zum Artikel 16 
zu I genannten Abkommen mit der Bundesrepu-
blik Deutschland (Artikel 17), mit den Nieder- Die Vollstreckbarerklärung einer luxemburgi
landen (Artikel 9), der Schweiz (Artikel 8) und· schen Entscheidung ergibt sich besonders durch 
Frankreich (Artikel 14). Unterschiede bestehen die an den Schluß gesetzte Klausel, mit der die 
- mit Ausnahme Frankreichs - insofern, als Organe der öffentlichen Gewalt aufgefordert 
nach dem vorliegenden Abkommen das inner- werden, für den Vollzug der Entscheidung Sorge 
staatliche Recht der Vertragsstaaten auch vor- zu tragen .. 
sehen kann, daß die Klage oder der Antrag nicht 
zurückzuweisen, sondern nur die Entscheidung 
aufzuschieben ist (vgl. jedoch den § 233 Ab
satz 1 der Zivilprozeßordnung) und als zur Be
gründung der Streitanhängigkeit nicht die Wahr
scheinlichkeit, sondern nur die Möglichkeit der 
Erlassung einer nach diesem Abkommen anzu
erkennenden Entscheidung bestehen muß. 

Der Absatz 2 dient nur einer Klarstellung, 
weil das Begehren um Anordnung einer vor
läufigen oder sichernden Maßnahme mit dem
jenigen, über das im anderen Vertragsstaat ein 
Verfahren anhängig ist, an und für sich nicht 
wesensgleich ist. Daher kommt auch den Wör
tern "Bei Dringlichkeit" keine die Regel ein
schränkende Bedeutung zu; sie sollen nur ver
deutlichen, an welche Art von Maßnahmen ge
dacht ist. 

Zum Artikel 15 

Nach luxemburgischen Recht muß jede aus
ländische Entscheidung, um in Luxemburg voll
streckt werden zu können, in einem eigenen ge
richtlichen Verfahren (Exequaturverfahren) für 
vollstreckbar erklärt werden. Auf Grund des 
Exequaturs kann dann mit Hilfe eines Vollzugs
organs (huissier) auf alle nach luxemburgischem 
Recht zur Befriedigung des Gläubigers zur Ver
fügung stehenden Exekutionsobjekte Exekution 
geführt werden, ohne daß es einer neuerlichen 
Vollstreckbarerklärung, Exekutionsbewilligung 
oder eines sonstigen gerichtlichen Einschreitens 
bedürfte. Im Hinblick auf diese Verschiedenheit 
der luxemburgischen von der österreichischen 
Rechtsordnung muß der Artikel 15 für die Voll
streckung luxemburgischer Entscheidungen in 
österreich und österreichischer Entscheidungen in 
Luxemburg jeweils anders gefaßt werden. 

Um die Verteidigungsmöglichkeiten der Be
klagten in den beiden Staaten einander anzu
nähern, hat Luxemburg im Rahmen des Abkom-

Zum Artikel 17 

Unter den im Absatz 1 angeführten vollstreck
baren öffentlichen Urkunden sind vor allem die 
Notariatsakte gemeint. Zur Vollstreckung von 
Vergleichen (Absatz 3) wird auf die Ausführun
gen im Abschnitt I verwiesen. Wenn die Parteien 
in einem Verfahren vor einem luxemburgischen 
Gericht einen Vergleich schließen, so kann ein 
Vollstreckungstitel nur in der Form geschaffen 
werden, daß das Gericht eine Entscheidung fällt, 
die in ihrem Inhalt der Vereinbarung der Par
teien entspricht. 

Zum Artikel 18 

Im Hinblick auf den Absatz 1 werden die vor
zulegenden Urkunden nach dem allfälligen In
krafttreten des Haager übereinkommens vom 
5. Oktober 1961, BGBl. Nr. 27/1968, zur Be
freiung ausländischer öffentlicher Urkunden von 
der Beglaubigung zwischen den beiden Staaten 
auch der dort vorgesehenen, an die Stelle der 
diplomatischen oder konsularischen Beglaubigung 
tretenden Apostille nicht bedürfen. 

Auf Grund der besonderen sprachlichen Ver
hältnisse in Luxemburg genügt es, daß die dort 
vorzulegenden Urkunden in deutscher Sprache 
abgefaßt sind; sie müssen nicht mit einer über
setzung in die französische Sprache versehen sein. 

Zum Artikel 19 

An Bestimmungen anderer Abkommen oder 
Vereinbarungen zwischen österreich und Luxem
burg im Sinn des Absatzes 1 kommen derzeit in 
Betracht: Artikel 18 und 19 des Haager Prozeß
übereinkommens 1954 (BGBl. Nr. 91/1957), Ar
tikel 31 Absatz 3 und 5 des übereinkommens 
vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsver
trag im internationalen Straßengüterverkehr 
(CMR) (BGBl. Nr. 138/1961) sowie die Artikel 56 
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§§ 1 bis 3 des Internationalen übereinkommens 
vom 25. Februar 1961 über den Eisenbahnframt
verkehr (CIM) (BGBL Nr. 266/1964) und über 
den Eisenbahn-, Personen- und Gepäckverkehr 
(CIV) (BGBL Nr. 267/1964). 

Bei Titeln, die sowohl nam einem der genann
ten Verträge als aum nam dem vorliegenden 
Abkommen- anzuerkennen oder zu vollstrecken 
sind, kann die Anerkennung und Vollstreckung 
nam der Wahl dessen, der sie begehrt, auf Grund 
jedes der zwismen den bei den Staaten in Gel
tung stehenden und im gegebenen Fall anwend
baren Vertragswerke beantragt werden. 

Der Zeitpunkt, an dem eine gerimtlime Ent
smeidung remtskräftig wird, ist für die zeitlime 
Abgrenzung im Absatz 2 ohne Bedeutung. 

Von größter Wimtigkeit ist, daß nam dem 
Absatz 2 das Abkommen aum auf bereits, vor 

dem Tag des Inkrafttretens errimtete öffentlime 
Urkunden anzuwenden ist. Dies ist von ganz 
besonderer Bedeutung für die vor den Gerimten 
und vor den Bezirkshauptmannsmaften bzw. 
den Magistraten der Städte mit eigenem Statut 
als Trägern der Amtsvormundsmaft errimteten 
vollstreckbaren Vergleime. 

Es ist erstmals gelungen, eine solme Bestim
mung in ein Vollstreckungsabkommen einzu
bauen. Bisher waren Vollstreckungsabkommen 
nur auf die nam dem Tag des Inkrafttretens er
rimteten öffentlimen Urkunden anwendbar (vgl. 
Artikel 19 Absatz 2 des unter I genannten Ab
kommens mit Frankreim). 

Zu den Artikeln 20 bis 23 

Diese Artikel enthalten die üblimen Smluß
bestimmungen. 
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